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geräthſchaften , für deren Erhaltung in gutem Stand

er verantwortlich iſt , übergeben und die Beſchäfti —

gungen angewieſen .

§. 4.

Der Vorſtand ſorgt für Anlegung der Perſonal⸗

akten , wozu namentlich das Urtheil und das Ein —

lieferungsſchreiben mit ſeinen Beilagen gehört , und

in welche alle während des Strafvollzuges ſich er⸗

gebenden Bemerkungen eingetragen werden . — Der

Tag der Einlieferung und der Beendigung der Strafe
ſind in dieſem Buch und auf der Decke der Perſonal⸗

akten vorzumerken .

11. Behandlung der Gefangenen .

§. 5.

Die Gefangenen müſſen ſtets in Einzelhaft ge⸗

halten werden , wenn nicht die Art der Beſchäftigung
das Zuſammenſein mit andern Gefangenen ausnahms⸗

weiſe erfordert .

§. 6.

Zur Unterſtützung bei der Unterweiſung in der

Arbeit können ſich die Aufſeher der Hilfe gewerbe⸗

kundiger Gefangenen bedienen .

§. 7.

Die Gefangenen müſſen dem Vorſtand des Hau⸗

ſes und den Aufſehern Achtung e
und ihren

Weiſungen gehorchen.
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Sie müſſen ſich zu jeder Zeit und an jedem Ort

ſtill und beſcheiden betragen und alles Schreiens ,
Singens , überhaupt jedes Lärms enthalten .

§. 8.

Mit anderen Gefangenen Dürfen fie weder fpre -

hen , noh ihnen durch Briefe , Geberden , Blicke ,

Klopfen oder auf andere Weiſe Mittheilungen machen .

Auch mit den Aufſehern dürfen ſie nichts ſprechen ,
als was nothwendig iſt .

§. 9.

Der Gefangene darf in den der Arbeit niht ge -

widmeten Stunden Briefe ſchreiben . Dieſelben ſind
dem Vorſteher ( zur Zeit dem Aufſeher ) zur Durch⸗
ſicht zu übergeben , welcher auch die ankommenden

Briefe zu öffnen hat . — Briefe unſittlichen oder

verbotenen oder ſonſt anſtößigen Inhalts ſind dem

Vorſtand vorzulegen , welcher dieſelben , vorbehaltlich
ſonſt geeigneter Einſchreitung , den Briefſtellern zurück⸗

geben läßt , in fo fern nicht deren Unterdrückung noth⸗

wendig erſcheint .

§. 10 .

Beſuche der Gefangenen ſind nur in dringenden
Fällen zu geſtatten .

Die Erlaubniß ertheilt der Vorſtand . Sie dürfen
nur in Gegenwart des Aufſehers ſtattfinden .

§ 1i .

Jeder Handel mit Kleidern , Lebensmitteln oder

andern Gegenſtänden — ſowohl unter ſich, als mit



den Angeſtellten — iſt den Gefangenen unterſagt ,

eben ſo das Geſchenkgeben und Empfangen .
Wird bei einem Gefangenen während der Haft

Geld gefunden , ſo iſt daſſelbe dem Aufſeher , welcher

die Anzeige macht , verfallen .

§. 12 .

Der Gefangene muß an Werktagen im Sommer

( vom 1. April bis 1. Oktober ) um 5, im Winter um

6 Uhr, an Sonntagen im Sommer um 5½ , im Win⸗

ter um 6½ Uhr auf ein Zeichen mit der Glocke das

Bett verlaſſen , ſich ankleiden , waſchen , ſodann das

Bett machen , die Zelle auskehren , die Gefäße reinigen .

Hinſichtlich der Gefangenen , welche nach dem Er⸗
kenntniſſe beſchäftigt werden müſſen , iſt für Frühſtück
und Reinigung der Zelle eine halbe Stunde , für

Mittageſſen von 12 bis 1 Uhr eine Stunde und die

übrige Zeit bis 7 Uhr Abends zur Arbeit beſtimmt.
Ifraeliten werden am Sabbath , Oſter⸗ , Pfingſt⸗ ,

Neujahrs⸗ , Verſöhnungs⸗ und Lauberhüttenfeſte von

der Arbeit entbunden , wogegen ſie verpflichtet ſind,

an chriſtlichen Sonn - und Feſttagen die ihnen zuge⸗

theilte Arbeit , namentlich die Hausgeſ chäfte, zu beſorgen .

§. 13 .

Jugendliche Verbrecher , das heißt Gefangene zwi⸗

ſchen dem zurückgelegten zwölften und achtzehnten
Jahr , dürfen bei der Arbeit mit den übrigen Ge⸗

fangenen nicht zuſammengebracht werden .

F . 14 .

Wünſcht ein Gefangener den Vorſtand zu ſprechen ,

um Bitten oder Beſchwerden vorzutragen oder um
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Rath zu erhalten , ſo läßt er ſich bei ihm durch den

Aufſeher melden . Dagegen iſt es verboten , Gefangene
zu Klagen oder Beſchwerden aufzufordern , oder im

Namen Anderer Klagen vorzutragen oder Tadel über

die Angeſtellten oder deren Anordnungen , oder über

Speiſen vor andern Gefangenen auszuſprechen .

III . Verpflegung der Gefangenen .

A. Nahrung .

Sa 15 :

Die Gefangenen erhalten die für Amtsgefängniſſe
vorgeſchriebene gewöhnliche Gefangenenkoſt .

§. 16 .

Die Aufſeher haben auf gute und geſunde Be⸗

ſchaffenheit aller Nahrungsmittel , beſonders des Brodes

zu ſehen.

8. 17.
Jedem Gefangenen muß Morgens und Abends

ein Krug mit friſchem , reinem Waſſer in die Schlaf⸗
zelle geſtellt werden . In den Arbeitsſälen iſt ein

Gefäß mit Waſſer aufzuſtellen .

§. 18 .

Gefangene , welche anſtrengendere Arbeiten ver —⸗

richten , erhalten eine Brodzulage von täglich /½ Pfund .
Kranken oder kränklichen Gefangenen iſt die Kran⸗

kenkoſt in vorgeſchriebener Weiſe zu reichen.
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